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Um nochmal an den Musiklehrer und den Kommentar von Valerianus anzuknüpfen:
Das von Sofawolf zitierte Urteil ist ein Verwaltungsgerichts Urteil. Das.h. die Eltern haben vor
dem Verwaltungsgericht geklagt um die nicht Rechtmäßigkeit der Massnahme festzustellen. In
dem Kaarster Fall wurde jedoch Strafantrag gestellt, da der Musiklehrer sich in den Türrahmen
gesetzt hat und das schon durch die Staatsanwältin als Gewaltanwendung definiert wurde. Zum
Glück konnte die zweite Instanz dieser Darstellung nicht folgen.
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